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To-Do

DMST/OLC Meisterschaft

Ich will fliegen!

Kader

???

DOSB
LSB

DAeC

Bedingungen:
- NADA
- WADA

- Regelwerk FAI

Trainer
Betreuer
(Helfer)

DOSB
LSB

DAeC
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Grundsätzlich:Grundsätzlich:

Im Luftsport werden seit Beginn der neunziger Jahre regelmäßig Dopingkontrollen durchgeführt. 
Bis 2003 kamen dabei die Regeln der FAI und die Richtlinien des Deutschen Sportbundes (DSB) zur 
Anwendung. 

Seit 2004 wird nach den Regeln des World Anti Doping Code (WADA-Code) verfahren, welcher von der 
FAI in den Anti Doping Rules und Procedures und von der Nationalen  Anti Doping Agentur (NADA) im 
NADA-Code umgesetzt wurde. 

Jedes Mitglied des Deutschen Aero Clubs, welches in Form von z.B. Wettbewerben am Sportbetrieb 
teilnimmt unterliegt dem NADA-Code. Hierzu zählen insbesondere die Kaderathleten, d.h. Athleten, die 
seitens des DAeC nach den Auswahlrichtlinien Mitglied in einem Leistungskader (A, B, C, D/C) sind. 
Darüber hinaus unterliegen auch Trainer in ihrer Eigenschaft als Athletenbetreuer den Anti-Doping 
Vorschriften.

International aktive Sportler müssen zusätzlich die FAI-Regeln akzeptieren. Einen Sonderfall stellen die 
World Games dar. Analog zu den Olympischen Spielen gibt es ein eigenes Regelwerk
unter der Hoheit der IWGA.

© Text DAeC
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Was ist Doping bzw. ein Verstoß gegen Anti-Doping Bestimmungen ? (Zusammenfassung)

● Das Vorhandensein einer Verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe eines  
Athleten. Der Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer Verbotenen Substanz oder einer 
Verbotenen Methode (z.B. Infusionen) durch einen Athleten. 

● Die Weigerung oder das Unterlassen, ohne zwingenden Grund, sich nach entsprechender 
Aufforderung einer gemäß den Anti-Doping-Bestimmungen zulässigen Probenahme zu unterziehen, 
oder jede anderweitige Umgehung einer Probenahme.

● Der Verstoß gegen Vorschriften zur Verfügbarkeit/Erreichbarkeit des Athleten für Trainingskontrollen, 
einschließlich Meldepflichtversäumnisse und versäumte Kontrollen (Grundlage: Bestimmungen des 
International Standard for Testing). 

● Jede Kombination von drei versäumten Kontrollen und/ oder Meldepflichtversäumnissen innerhalb 
eines Zeitraumes von 18 Monaten, die von für den Athleten zuständigen Anti-Doping-Organisationen 
festgestellt wurden, stellt einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen dar.

● Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Einflussnahme auf irgendeinen 
Teil des Dopingkontrollverfahrens.
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Was ist Doping bzw. ein Verstoß gegen Anti-Doping Bestimmungen ? (Zusammenfassung)

● Der Besitz Verbotener Substanzen und Verbotener Methoden. 

● Das Verbreiten oder der Versuch des Verbreitens von einer Verbotenen Substanz oder einer 
Verbotenen Methode.

● Die Verabreichung oder der Versuch der Verabreichung an Athleten von Verbotenen Methoden oder 
Verbotenen Substanzen innerhalb des Wettkampfs oder außerhalb des Wettkampfs. Die Verabreichung 
oder der Versuch der Verabreichung an Athleten von Methoden oder Substanzen, die außerhalb des 
Wettkampfs verboten sind, sowie jegliche Unterstützung, Aufforderung, Hilfe, Mithilfe, Verschleierung 
oder sonstige Beteiligung bei einem Verstoß oder einem Versuch eines Verstoßes gegen Anti-Doping-
Bestimmungen.

Was sind verbotene Wirkstoffe oder Methoden?

Die World Anti Doping Agency (WADA) veröffentlicht so oft wie nötig, mindestens jedoch einmal 
jährlich, die "Liste Verbotener Substanzen und Verbotener Methoden" ( WADA-Verbotsliste) als 
internationalen Standard.

Die Liste unterscheidet zwischen spezifischen und unspezifischen Substanzen.
In der WADA Verbotsliste Version 2010 auf Seite 2 ist dargestellt, welche Verbotenen Substanzen 
spezifisch sind. 

Achtung: Intravenöse Infusionen sind grundsätzlich verboten, außer sie werden legitim im Zuge von 
Krankenhauseinweisungen oder klinischen Untersuchungen verabreicht. 
Eine „Erklärung zum Gebrauch“ muss ggf. (je nach der verabreichten Substanz) unmittelbar nach 
Verabreichung an die NADA erfolgen.  Die WADA-Verbotsliste ist auf allen Ebenen verbindlich. 

http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/2010_Prohibited_List_FINAL_EN_Web.pdf
http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/2010_Prohibited_List_FINAL_EN_Web.pdf
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Gilt ein Sauerstoffsystem als Verbotene Methode?

Nur an Bord eines Luftfahrzeuges nicht! Die FAI hat eine entsprechende Ausnahme festgelegt.

Darf ich gar keine Medikamente mehr nehmen?

Es sind nicht alle Medikamente (eigentlich Substanzen) verboten. Nicht verbotene Medikamente sind 
somit erlaubt und können eingesetzt werden.

Als Hilfestellung veröffentlicht die NADA eine Beispielliste erlaubter Medikamente ( Positiv-Liste) 
gruppiert nach Krankheitsbildern.

Achtung: Intravenöse Infusionen sind verboten, ... 

Wie kann ich herausfinden, ob ein Medikament verboten ist?

- durch ärztliche Beratung.
- durch Suche in der Online-Datenbank NADAmed.
- durch Abgleich der im Medikament enthaltenen Substanzen mit der WADA- 
  Verbotsliste.
- durch eine Medikamentenanfrage bei der NADA. 

Achtung: Intravenöse Infusionen sind verboten, ...  

http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/Beispielliste__2010_-_23.4.10.pdf
http://www.nada-bonn.de/nadamed/
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Gibt es die Möglichkeit von Ausnahmen?

Bei Vorliegen einer medizinischen Indikation kann einem Athleten, auf seinen Antrag hin, die 
Einnahme bestimmter ansonsten Verbotener Substanzen oder die Anwendung bestimmter ansonsten 
Verbotener Methoden ausnahmsweise genehmigt werden. Welche Substanzen oder Methoden 
genehmigungsfähig sind, ergibt sich aus der Liste Verbotener Substanzen und Methoden der WADA. 
Einzelheiten sind dem Standard für Medizinische Ausnahmegenehmigungen zu entnehmen.

Insbesondere bei TUE-Anträgen (Ausnahmeanträgen) ist darauf zu achten, dass eine ausführliche 
Stellungnahme des behandelnden Arztes mit Beschreibung des Krankheitsbildes, der Vorgeschichte, 
Befunde, Krankheitsverlauf, aktueller Medikation, möglicher Behandlungsdauer und Darlegung, warum 
es keine Alternativen zu dieser Behandlung gibt (siehe auch Fußnote 1, Seite 1 des Antragformulars 
beigefügt wird. Diese Angaben können als verschlossene Arztsache übersandt werden und werden nur 
vom medizinischen Personal der Anti-Doping Organisation eingesehen. 

Genügt ein ärztliches Attest?

Seit dem 01. Juli 2010 gilt eine NADA Regelung, nach der Athleten, die keinem Testpool der NADA 
angehören, nur für Nicht-Spezifische Substanzen eine Medizinische Ausnahmegenehmigung bei der 
NADA beantragen müssen. Für die Anwendung Spezifischer Substanzen muss von Athleten, die 
keinem Testpool angehören, ein ärztliches Attest eines entsprechenden Facharztes in Kopie zur 
Abgabe bei Dopingkontrollen mitgeführt werden. Dieses darf nicht älter als 12 Monate sein. 
Unterbleibt die Übergabe des Attestes bei der Dopingkontrolle, findet die Ausnahmeregelung des 
Artikels 4.4 NADC keine Anwendung. 
Diese Regelung ist nur für Teilnehmer an NATIONALEN Wettbewerben anwendbar.
Athleten, die an INTERNATIONALEN Wettbewerben teilnehmen, können diese Erleichterung nicht 
nutzen, da die internationalen Bestimmungen (z.B. die FAI Anti-Doping Bestimmungen oder der WADA
–Code diese Ausnahme nicht definiert haben. In diesen Fällen ist eine TUE zu beantragen und muss 
durch die FAI anerkannt werden.

http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/100701_Standard_fuer_Medizinische_Ausnahmegenehmigungen.pdf
http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/Formular_TUE_Standard_2010.pdf
http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/080930_NADA_Code_2009_final.pdf
http://www.fai.org/system/files/fai_anti_doping_rules_2_1.pdf
http://www.fai.org/system/files/fai_anti_doping_rules_2_1.pdf
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf
http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf


Copyright M.Klicks 8

DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

In welchen Fällen ist eine Erklärung zum Gebrauch abzugeben?

Die Verbotsliste der WADA nennt eine Reihe von Substanzen und Methoden, die nicht verboten sind, 
deren Einnahme/Anwendung jedoch über eine Erklärung zum Gebrauch von den Athleten anzuzeigen 
ist. Dies sind z.B. Glukokortikoiden, Salbutamol und Salmerterol. 

Erklärungen zum Gebrauch sind mit dem Beginn des Gebrauchs der Substanz(en) an die NADA zu 
senden. 

Näheres dazu ist in Artikel 6 der Standards für TUE beschrieben.

Wohin muss ich meinen TUE-Antrag (Ausnahmeantrag) bzw. die Erklärung zum Gebrauch 
senden und welche Fristen sind einzuhalten?

a) Teilnehmer NATIONALER Wettbewerbe:

Je nachdem was zutrifft muss die
Erklärung zum Gebrauch von verbotenen Substanzen oder Methoden oder der 
TUE-Antrag (Ausnahmeantrag)  im Original bei der NADA eingereicht werden.

http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/100701_Standard_fuer_Medizinische_Ausnahmegenehmigungen.pdf%20
http://www.nada-bonn.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Formulare/Formular_TUE_Erklaerung_zum_Gebrauch_2010.pdf
http://www.nada-bonn.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Formulare/Formular_TUE_Standard_2010.pdf
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Wohin muss ich meinen TUE-Antrag (Ausnahmeantrag) bzw. die Erklärung zum Gebrauch 
senden und welche Fristen sind einzuhalten?

b) Teilnehmer INTERNATIONALER Wettbewerbe:

Athleten die bei internationalen Meisterschaften starten müssen das 
Formular Declaration of Use oder das TUE-Antragsformular der WADA  der FAI in englischer Sprache 
ausfüllen und an die FAI senden.

TUE-Anträge sind grundsätzlich vor der Einnahme, Verabreichung bzw. Anwendung einer Substanz 
oder Methode bei der NADA einzureichen, spätestens jedoch: 
- Bei Substanzen, die nur während des Wettkampfes verboten sind, muss der TUE-Antrag rechtzeitig 
(30 Tage) vor dem Wettkampf eingereicht werden.
- Bei Substanzen, die zu jeder Zeit, also während und außerhalb des Wettkampfes verboten sind, 
muss der TUE-Antrag vor Einnahme bzw. Anwendung gestellt werden. Bei Notfallbehandlungen ist der 
Antrag unverzüglich zu stellen.

Was ist eine Notfallbehandlung ?

Ein medizinischer Notfall liegt vor, wenn ein akuter und lebensbedrohlicher Zustand eingetreten ist, bei 
dem Vitalfunktionen eingeschränkt sind oder wenn bei dem Patienten schwere gesundheitliche 
Schäden zu befürchten sind, wenn nicht schnellstmöglich medizinische Hilfe erfolgt. Nur Behandlungen 
in unmittelbaren Zusammenhang mit dem medizinischen Notfall sind Notfallbehandlungen. 

http://www.daec.de/sport/antidopingdownfiles/Formular_TUE_Erklaerung_zum_Gebrauch_2010.pdf
http://www.fai.org/system/files/fai_standard_tue_form.pdf
http://www.fai.org/system/files/fai_standard_tue_form.pdf
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Wird mein Fliegerarzt informiert, wenn ich einen Antrag auf Ausnahme (TUE) stelle?

Nein

Muss ich jederzeit mit einer Kontrolle rechnen?

Normalerweise werden im Luftsport nur Kontrollen während eines Wettkampfes durchgeführt. Es gab 
aber in den vergangen Jahren immer wieder Fälle in denen Mitglieder der Kader auch außerhalb von 
Wettkämpfen einer Kontrolle unterzogen wurden.

Eine Ausnahme bilden die Teilnehmer der World Games. Sie wurden von der IWGA in den 
Internationalen Testpool eingestuft und unterliegen auch außerhalb von Wettkämpfen 
Dopingkontrollen. 

Welche Sanktionen gibt es?

Ein Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen wird i. d. R mit einer Sperre bestraft. Beim ersten 
Verstoß beträgt diese zwischen 1 und 4 Jahren, im Wiederholungsfall wird eine lebenslange Sperre 
verhängt.

Trainer werden zusätzlich fristlos entlassen, bzw. ihre Trainerlizenz wird entzogen.
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DAeC Anti-Doping FAQ :DAeC Anti-Doping FAQ :

Wie ist der persönliche Status während einer Sperre?

Eine Person, die gesperrt wurde, darf während der Sperre in keiner Eigenschaft an einem Wettkampf 
oder einer Aktivität teilnehmen, die von einem internationalen Sportverband (z.B. FAI), dem IOC und 
IPC einem nationalen Sportverband (z.B. DAeC) genehmigt oder organisiert wurde. 
Dies gilt auch für die Veranstaltungen nationaler oder internationaler Verbände anderer Sportarten. 

Wer alles ist Athletenbetreuer?

Trainer, sportliche Betreuer, Manager, Vertreter, Teammitglieder, Funktionäre, medizinisches Personal, 
medizinisches Hilfspersonal, Eltern oder andere Personen, die mit Athleten, die an Sportwettkämpfen 
teilnehmen oder sich auf diese vorbereiten, zusammenarbeiten, sie unterstützen oder behandeln.

Wer ist im Testpool?

Mit Stand September 2010 sind keine Luftsportler im Bereich des DAeC in einem Testpool gemeldet. 
Ein Erfordernis zur Meldung kann sich bei besonderen Ereignissen ergeben. Dies war z.B. in der 
Vergangenheit bei den Teilnehmern der World Games der Fall. 

Anmerkung:
Alle Angaben und Erklärungen ohne Gewähr, es gelten die einschlägigen Anti-Doping Bestimmungen 
in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung.

© Text DAeC
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Vorgehensweise :Vorgehensweise :

1. Welche Wettbewerbe will ich fliegen ?
> DMST
> Bezirksmeisterschaft / Vergleichsfliegen
> Landesmeisterschaft / Blockmeisterschaft
> Deutsche Meisterschaft
> Internationale Meisterschaft 

2. Unterliegen diese den Anti-Dopingregeln ?

3. Bin ich ein Kadermitglieder ?
> Kaderrichtlinien beachten!
> Ehrenkodex beachten!
> DAeC / LV – Regeln und FAQs beachten!
> zusätzlich: was steht im Leistungssportstruktur- und Entwicklungsplan des LV NRW zum Thema Doping! 

4. Muß ich Medikamente nehmen?
>  Nein

Hier trotzdem darauf achten ob man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, Alkohol trinkt etc.

> JA
- Welche?
- Wo kann ich mich informieren?
- Stehen diese auf der Verbotsliste?
- Muß ich meine Medikation umstellen lassen? (wenn möglich)
- Muß ich einen Antrag auf TUE stellen?
- Reicht ein Attest?
- Notfallmedikation umgehend melden !
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Vorgehensweise :Vorgehensweise :

5. Wer ist für mich Ansprechpartner ?

> Landesverband
> Dopingbeauftragter des LV
> speziell Segelflug: Seko + Dopingbeauftragter der Seko (Günter Forneck für NRW)
> Landestrainer sollen Hilfestellung geben und auf zuständige Kontaktpersonen und 
   Informationsmöglichkeiten hinweisen!

> DAeC
> Dopingbeauftragter

> NADA : Nationale Anti Doping Agentur

> WADA : World Anti Doping Agency
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Vorgehensweise:Vorgehensweise:

6. Woher bekomme ich weitere Informationen ?

a. Allgemein
> Landesverband: Leistungssportstruktur- und Entwicklungsplanung (Seko NRW)

  Ehrenkodex z.B. D-Kader-NRW
  Dopingbeauftragter 

> DAeC : Doping-News: http://www.daec.de/sport/index.php
FAQs: http://www.daec.de/sport/antidoping_faq.php
Infomaterial: http//www.daec.de/sport/antidoping_infomaterial.php

> NADA : http://www.nada-bonn.de/

> WADA : http://www.wada-ama.org/

> Achtung, positiv! (Das Doping Webmagazin): http://www.sportschau.de/sp/doping/webmagazin/

b. Speziell
> Medikamentendatenbank (NADAmed): http://www.nada-bonn.de/nadamed/

> Projekt Dopingfreier Sport: http://www.sportmedizin-hellersen.de/dfs/

> Institut für Biochemie (SH Köln): http://www.dopinginfo.de/

> NADA mobil (für Smartphone): http://www.nada-mobil.de/

> „Es gibt für alles ein APP“ (iphone): DrugSearch (im Itunes-Store gratis APP)

http://www.wada-ama.org/
http://www.sportschau.de/sp/doping/webmagazin/
http://www.nada-bonn.de/nadamed/
http://www.sportmedizin-hellersen.de/dfs/
http://www.dopinginfo.de/
http://www.jamesmattisdesign.com/drugsearch.html
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Ehrenkodex KaderEhrenkodex Kader
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Athletenvereinbarung DAeCAthletenvereinbarung DAeC
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Formular „Erklärung zum Gebrauch“Formular „Erklärung zum Gebrauch“
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Ich nehme...

Medikamente Nahrungsergänzungsmittel

generell
erlaubt

bedingt
erlaubt verboten erlaubt

Siehe aktuelle
Beispielliste

oder
Datenbank

Bestimmte 
Einnahmeform

beachten.
(siehe aktuelle

Liste)

Siehe 
Verbotsliste

Vorsicht bei
Inhaltsstoffen,
besonders bei

No-Name
(siehe 

Infoblatt)


